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Die Verwendung von
Erfolgshonorarvereinbarun-
gen durch die Anwaltschaft
Der Vergleich zwischen 2009 und 2011 zeigt:
Erfolgshonorare sind etwas für Spezialfälle
Rechtsanwalt Dr. Matthias Kilian, Köln

Das Erfolgshonorar ist – in bestimmten Fällen – seit 2008 le-
gal. Und wie haben Mandanten und Anwaltschaft auf die Lo-
ckerung des früheren Verbots reagiert? Die Befragung von
Anwälten im Jahr 2011 im Rahmen des Berufsrechtsbarome-
ters des Soldan Instituts für Anwaltmanagement belegt, dass
Erfolgskomponenten in der Anwaltsvergütung nach wie vor
die Ausnahme sind – und sich die Ergebnisse der Befragung
aus dem Jahr 2009 bestätigen. Erfolgsbasierte Vergütungen
sind im gewerblichen Bereich und bei Spezialisten anzutref-
fen – wenn Chancen und Risiken beurteilt werden können.

I. Erfolgshonorare – ein junges Finanzierungs-
modell

Seit dem 1.7.2008 gilt das zuvor uneingeschränkte, in § 49b
Abs. 2 BRAO statuierte gesetzliche Verbot des anwaltlichen
Erfolgshonorars in Folge einer Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts zur Verfassungswidrigkeit eines absoluten
Verbots von Erfolgshonoraren1 nicht mehr2. Der Beschluss
stellte fest, dass das Verbot des anwaltlichen Erfolgshonorars
mit dem Grundrecht auf freie Berufsausübung nicht verein-
bar sei, soweit es selbst dann zu beachten sei, wenn mit der
Vereinbarung eines Erfolgshonorars besonderen Umständen
in der Person des Auftraggebers Rechnung getragen werden
sollte, die diesen sonst davon abhielten, seine Rechte zu ver-
folgen. Der Gesetzgeber war in Folge dieser Entscheidung
verpflichtet, zumindest diese Fälle vom gesetzlichen Verbot
auszunehmen (sog. „kleine Lösung“).

Unter bestimmten Voraussetzungen dürfen Rechts-
anwälte seitdem ihre Vergütung unter die aufschiebende Be-
dingung des Eintritts eines mit dem Mandanten vorab defi-
nierten Erfolgs der anwaltlichen Bemühungen stellen.
Möglich ist eine solche „output-basierte“ Vergütung nach
§ 49 b Abs. 2 BRAO in Verbindung mit § 4 a RVG stets,
„wenn der Auftraggeber aufgrund seiner wirtschaftlichen
Verhältnisse bei verständiger Betrachtung ohne die Verein-
barung eines Erfolgshonorars von der Rechtsverfolgung ab-
gehalten würde“3. Wie weit durch diese Formulierung das
frühere Verbot des Erfolgshonorars angesichts des Kriteri-
ums der „verständigen Betrachtung“ geöffnet worden ist,
wird unterschiedlich beurteilt4. Rechtsprechung zu § 4 a
RVG, die diese Unsicherheit verlässlich beseitigt hätte, ist
bislang kaum bekannt geworden5.

Welche Bedeutung anwaltliche Erfolgshonorare seit ihrer
Freigabe im Sommer 2008 erlangt haben, ist jenseits von
rein anekdotischen Befunden6 bislang unbekannt. Das Be-
rufsrechtsbarometer 2009 hat im April/Mai 2009 einen ers-

ten rechtstatsächlichen Überblick zu dieser Frage gewon-
nen7. Zu diesem Zeitpunkt bestand die Möglichkeit der
Vereinbarung von Erfolgshonoraren – die trotz Geltung des
absoluten berufsrechtlichen Verbots vor 2008 in der Praxis
nicht gänzlich unbekannt waren8 – allerdings erst seit rund
zehn Monaten. Auf die Frage, wie häufig man seit dem Zeit-
punkt der partiellen Legalisierung des Erfolgshonorars be-
reits eine erfolgsbasierte Vergütung vereinbart habe, antwor-
teten seinerzeit 20 Prozent aller Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälte, dass sie bereits mindestens einmal gegen
eine spekulative Vergütung tätig geworden seien. Von häufi-
gen Erfolgshonorarvereinbarungen berichteten die Teilneh-
mer des Berufsrechtsbarometers 2009 praktisch überhaupt
nicht. Entsprechende Vereinbarungen waren auch in der
kleinen Teilgruppe derjenigen, die überhaupt bereits einmal
ein Erfolgshonorar vereinbart hatten, Einzelfälle und nicht
Ausdruck einer grundsätzlich gewandelten Preispolitik der
Kanzlei. Mit ein Grund für die eher seltene Vereinbarung
von Erfolgshonoraren war offensichtlich auch, dass nur we-
nige Mandanten, sei es aus Unkenntnis oder aus anderen
Gründen, Interesse an der Vereinbarung eines Erfolgshono-
rars artikuliert hatten: 46 Prozent der Anwälte waren im
Zeitraum von Juli 2008 bis Mai 2009 nie auf eine erfolgs-
basierte Vergütung angesprochen worden, 36 Prozent selten
und nur 18 Prozent gelegentlich.

Für das Berufsrechtsbarometer 2011 sind die Rechts-
anwältinnen und Rechtsanwälte erneut zu Erfolgshonoraren
befragt worden9. Da der Gesetzgeber verschiedene Modelle
einer erfolgsabhängigen Vergütung zulässt, wurden die Teil-
nehmer nicht pauschal nach der Vereinbarung von Erfolgs-
honoraren gefragt. Sie wurden vielmehr um Auskunft über
die Verwendungshäufigkeit der verschiedenen denkbaren
Modelle einer erfolgsabhängigen Vergütung gebeten. Denk-
bar ist die inhaltliche Ausgestaltung eines Erfolgshonorars
bei Vorliegen der gesetzlichen Vereinbarungsvoraussetzun-
gen in Form einer insgesamt erfolgsabhängigen Vergütung –
seien es die gesetzlichen Gebühren, ein Zeit- oder ein Pau-
schalhonorar, ein erfolgsdifferenziertes Honorar („Erfolgs-
prämie“ oder nach dem Erfolg der anwaltlichen Tätigkeit ge-
staffelte Vergütung) oder eine prozentuale Beteiligung am
Ergebnis der anwaltlichen Tätigkeit („quota litis“). Die Teil-
nehmer am Berufsrechtsbarometer wurden gebeten, die Ver-
wendungshäufigkeit dieser drei denkbaren Modelle eines Er-
folgshonorars in ihrer Mandatspraxis mitzuteilen.
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II. Häufigkeit der Vereinbarung von
Erfolgshonoraren durch Rechtsanwälte

1. Gesamtbetrachtung

Die erneute Befragung der Rechtsanwältinnen und Rechts-
anwälte zum Thema Erfolgshonorare zeigt, dass dieses
Vergütungsmodell nach wie vor keine weite Verbreitung ge-
funden hat, insbesondere seine Verwendungshäufigkeit seit
dem Jahr 2009 offensichtlich nicht erheblich zugenommen
hat. Besonders beliebt ist die Vereinbarung erfolgsabhängi-
ger Vergütungskomponenten, das heißt es wird ein in der
Höhe nach dem Erfolg der anwaltlichen Bemühungen diffe-
renzierendes Honorar vereinbart: Bei einem Erfolg der an-
waltlichen Bemühungen muss der Mandant mehr zahlen als
bei Misserfolg, ein vollständiger Vergütungsverzicht steht
aber nicht im Raum. 29 Prozent der Befragten haben ein sol-
ches Vergütungsmodell bereits vereinbart, 71 Prozent hin-
gegen noch nie. Auch in der Teilgruppe der Rechtsanwälte,
die eine solche Vergütung bereits vereinbart haben, ist sie
nicht sehr verbreitet: Drei Viertel der Rechtsanwälte verwen-
den es selten, 23 Prozent gelegentlich und lediglich 2 Pro-
eztn häufig.

Noch weniger verbreitet ist die Nutzung eines echten
Erfolgshonorars, das heißt einer Vereinbarung, nach der
dem Rechtsanwalt im Misserfolgsfalle überhaupt keine
Vergütung geschuldet sein soll. 84 Prozent der Rechts-
anwältinnen und Rechtsanwälte teilen mit, dass sie noch
nie eine solche Vereinbarung getroffen haben, lediglich 16
Prozent der Teilnehmer der Studie haben ein solches Er-
folgshonorar bereits mindestens einmal vereinbart. Von
diesen nutzen es 76 Prozent selten, 20 Prozent gelegentlich
und 4 Prozent häufig.

Die im Gegensatz zu „einfachen“ Erfolgshonoraren in
der Mehrzahl der Rechtsordnungen strikt verbotenen Streit-
anteilsvereinbarungen (quota litis), die das Bundesverfas-
sungsgericht in Abweichung von diesem verbreiteten Rechts-
verständnis als unproblematisch eingestuft hat, sind das am
wenigsten verbreitete Modell output-basierter Vergütung:
87 Prozent der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte haben
es noch nie verwendet. Von den 13 Prozent der Rechts-
anwälte, die Erfahrung mit einer quota litis haben, verwen-
den es drei Viertel nur selten und ein Viertel gelegentlich.
Rechtsanwälte, die es häufig verwenden, ließen sich nicht
identifizieren, was allerdings erwartungsgemäß ist, da sich
Streitanteile nur bei bestimmten vermögensrechtlichen Strei-
tigkeiten generieren lassen.

2. Differenzierende Betrachtung

Eine differenzierende Analyse bestätigt die Ergebnisse frühe-
rer Untersuchungen des Soldan Instituts, dass Erfolgshono-
rare, gleich in welcher Ausprägung, insbesondere für Rechts-
anwälte von Interesse sind, die einen hohen Anteil
gewerblicher Mandanten betreuen10. Immerhin 14 Prozent
der Rechtsanwälte, die fast ausschließlich gewerbliche Man-
danten betreuen (= Anteil private Mandate unter 10 Prozent)
vereinbaren vollständig vom Erfolg abhängige Honorare gele-
gentlich (8 Prozent) oder häufig (6 Prozent). Noch beliebter
ist bei dieser Teilgruppe der Anwaltschaft die Vereinbarung
von erfolgsabhängigen Vergütungskomponenten: 14 Prozent
vereinbaren solche gelegentlich, 6 Prozent häufig.

Tab. 1: Häufigkeit der Vereinbarung vollständig erfolgsabhängiger / teilweise erfolgs-
abhängiger Vergütung nach Anteil gewerblicher Mandanten

bis 30% 31% bis 60% 61% bis 90% 91% bis

100%

nie 86% / 74% 82% / 64% 84% / 69% 64% / 50%

selten 12% / 23% 15% / 24% 8% / 18 % 22% / 31%

gelegentlich 2% / 3% 2% / 11% 7% / 12% 8% / 14%

häufig 0% / 0% 1% / 1% 1% / 1% 6% / 6%

immer 0% / 0% 0% / 0% 0% / 0% 0% / 0%

p<=0,05

Rechtsanwälte, die hingegen fast ausschließlich private Man-
danten betreuen, vereinbaren Erfolgshonorare praktisch
überhaupt nicht. Nur 2 Prozent lassen sich gelegentlich auf
vollständig vom Erfolg abhängige Honorare ein, 1 Prozent
häufig. Noch geringer ist die Bedeutung von erfolgsabhängi-
gen Vergütungskomponenten. Zu diesem Vergütungsmodell
teilen 99 Prozent der Rechtsanwälte, die fast ausschließlich
Privatmandanten betreuen (= Anteil gewerblicher Mandan-
ten unter 10 Prozent) mit, dass sie nie oder selten ein solches
Vergütungsmodell wählen. Lediglich ein Prozent – verein-
bart zumindest gelegentlich erfolgsabhängige Vergütungs-
komponenten.
Erneut zeigt sich, dass für Anwälte, die insbesondere jene
Personen betreuen, die das Bundesverfassungsgericht bei
seiner Entscheidung über die teilweise Verfassungswidrig-
keit des uneingeschränkten Verbots des anwaltlichen Erfolgs-
honorars im Auge hatte, nämlich bedürftige Privatpersonen,
die ohne Erfolgshonorar keinen Zugang zum Recht hätten,
Erfolgshonorare deutlich seltener vereinbaren als wirtschafts-
nah tätige Rechtsanwälte, deren Klientel ganz überwiegend
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10 Hommerich/Kilian, Berufsrechtsbarometer 2009, 2009, S. 29.
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Abb. 1: Vereinbarung von Erfolgshonorarmodellen
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Abb. 2: Häufigkeit der Vereinbarung von Erfolgshonorarsmodellen
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einen gewerblichen Hintergrund hat. Dass bei den wenigen
Rechtsanwälten mit überwiegend privater Klientel, die über-
haupt Erfolgshonorare vereinbaren, der Aspekt der Gewähr-
leistung des Zugangs zum Recht durchaus im Vordergrund
steht, zeigt der Detailbefund, dass diese Teilgruppe der An-
waltschaft häufiger auf vollständig vom Erfolg abhängige Ho-
norare zurückgreift – während bei den primär gewerbliche
Mandanten betreuenden Rechtsanwälten häufiger erfolgs-
abhängige Vergütungskomponenten, die auch eine Beloh-
nungsfunktion haben, zum Einsatz kommen.

Da die Mandantenstruktur relativ stark mit Kanzleigrößen
korreliert, kann es nicht überraschen, dass die Häufigkeit der
Verwendung von Erfolgshonoraren – und hier insbesondere
von erfolgsabhängigen Vergütungskomponenten – zunimmt,
je mehr Berufsträger in einer Kanzlei tätig sind. So geben 5
Prozent der Einzelanwälte an, gelegentlich erfolgsabhängige
Vergütungskomponenten zu verwenden (während es für die
Antwortkategorie „häufig“ überhaupt keine Nennungen gibt).
Bei Rechtsanwälten aus Sozietäten mit mehr als 20 Anwälten
ist der Anteil derer, die gelegentlich erfolgsabhängige Vergü-
tungen verwenden, mit 11 Prozent mehr als doppelt so hoch.
Hinzu kommen weitere 4 Prozent, die ein solches Vergü-
tungsmodell häufig verwenden.

Tab. 3: Häufigkeit der Vereinbarung erfolgsabhängiger Vergütungskomponenten nach
Kanzleigröße

Einzel-

anwalt

Sozietät mit

bis zu

5 Anwälten

Sozietät mit

6 bis

10 Anwäl-

ten

Sozietät mit

11 bis

20 Anwäl-

ten

Sozietät mit

mehr als 20

Anwälten

nie 74% 72% 71% 54% 64%

selten 21% 20% 21% 35% 21%

gelegent-

lich

5% 8% 8% 9% 11%

häufig 0% 0% 1% 2% 4%

immer 0% 0% 0% 0% 0%

p<=0,05

Ein weiterer interessanter Befund ist, dass in der – insgesamt
sehr kleinen – Gruppe der Rechtsanwälte, die überhaupt Er-
folgshonorare vereinbaren, männliche Berufsangehörige
deutlich überrepräsentiert sind. So geben 9 Prozent der
Rechtsanwälte an, gelegentlich oder häufig erfolgsabhängige
Vergütungskomponenten zu vereinbaren, hingegen nur 5
Prozent ihrer weiblichen Berufskollegen. Ähnlich ist das Bild
bei den anderen Ausprägungen des anwaltlichen Erfolgs-
honorars (vollständig erfolgsabhängiges Erfolgshonorar: 5
Prozent bzw. 2 Prozent; Streitanteil: 4 Prozent bzw. ein Pro-
zent). Diese Unterschiede beruhen aber fast ausschließlich
darauf, dass Rechtsanwältinnen in größerem Umfang private
Mandanten betreuen als ihre männlichen Berufskollegen.

Die Unterschiede beruhen nicht auf der Tatsache, dass
Rechtsanwältinnen weniger geneigt sind, ihre Vergütung
zum Gegenstand eines Spekulationsgeschäfts zu machen.

Schließlich hat auch die Spezialisierung von Rechts-
anwälten Einfluss auf die Verwendungshäufigkeit von Er-
folgshonoraren. Generalisten verwenden diese deutlich
zurückhaltender als Spezialisten. Während 5 Prozent der Ge-
neralisten angeben, gelegentlich erfolgsabhängige Vergü-
tungskomponenten zu vereinbaren, ist der Anteil unter den
auf bestimmte Zielgruppen spezialisierten Rechtsanwälten
mit 16 Prozent – (13 Prozent gelegentlich, 3 Prozent häufig)
mehr als dreimal so hoch. Dies deutet darauf hin, dass sich
spezialisierte Rechtsanwälte mit dem Spekulationsgeschäft
Erfolgshonorar leichter tun, weil sie aufgrund einer aus-
geprägten Spezialisierung ihr Risiko besser einschätzen
können.

III. Bewertung

Die teilweise Freigabe von Vergütungsmodellen, die die
Vergütung des Rechtsanwalts der Höhe oder dem Grunde
nach an einen bestimmten Erfolg der anwaltlichen Bemüh-
ungen knüpfen, im Jahr 2008 hat zu keinem spürbaren Wan-
del des Verhaltens der Anwaltschaft in Vergütungsfragen
geführt. Zwar haben 29 Prozent der Befragten bereits erfolgs-
abhängige Vergütungskomponenten vereinbart, 20 Prozent
ein vollständig erfolgsabhängiges Honorar und 13 Prozent ei-
nen Streitanteil. Allerdings nutzt auch diese Minderheit die
verschiedenen output-basierten Vergütungsmodelle zu drei
Vierteln allenfalls selten. Der Anteil der Rechtsanwälte, die Er-
folgshonorare nach eigenem Bekunden häufig nutzen, liegt
bei unter einem Prozent. Die Auswirkungen der Gesetzes-
reform werden noch weitergehend durch die Tatsache abge-
schwächt, dass sich bereits vor 2008, das heißt unter Geltung
des uneingeschränkten Verbots erfolgsbasierter Vergütungs-
formen, 11 Prozent aller Rechtsanwälte nicht uneinge-
schränkt an dieses Verbot gehalten haben.

Wie bereits im vorangegangenen Vergütungsbarometer
konnte nachgewiesen werden, dass die praktische Bedeutung
von Erfolgshonoraren im Rechtsdienstleistungsmarkt nicht
primär jene Fälle betrifft, die das Bundesverfassungsgericht
mit seiner Entscheidung zur Verfassungswidrigkeit eines un-
eingeschränkten Verbots vor allem im Auge hatte: Über-
durchschnittlich häufig werden Erfolgshonorare von größe-
ren, wirtschaftsberatenden Sozietäten mit gewerblichen
Mandanten vereinbart. Das Bundesverfassungsgericht hatte
über einen Fall zu entscheiden, in dem eine mittellose Privat-
person mit Hilfe eines Erfolgshonorars Zugang zum Recht
erhalten sollte.

Tab. 2: Häufigkeit der Vereinbarung vollständig erfolgsabhängiger / teilweise erfolgs-
abhängiger Vergütung nach Anteil privater Mandanten

bis 30% 31% bis 60% 61% bis 90% 91% bis

100%

nie 80% / 66% 82% / 64% 84% / 71% 92% / 85%

selten 10% / 20% 15% / 24% 14% / 25% 5% / 14%

gelegentlich 7% / 12% 2% / 11% 2% / 4% 2% / 1%

häufig 2% / 2% 1% / 1% 0% / 0% 1% / 0%

immer 0% / 0% 0% / 0% 0% / 0% 0% / 0%

p<=0,05
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